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Die norwegischen Gesetze zum gewerblichen Rechtsschutz sind auf der Internetseite des norwegischen Patentamtes patentstyret.no in englischer Übersetzung abrufbar. Dort findet sich ebenfalls eine Suchmaschine, mit der bereits registrierte Patente, Marken und Geschmacksmuster gesucht werden können.
 
Zur Sammelmappe hinzufügen







 Patente


Rechtsgrundlagen des norwegischen Patentrechts sind insbesondere das Patentgesetz (Patentloven) und die Patentverordnung (Patentforskriften).
Sofern die Jahresgebühren bezahlt werden, können Patente grundsätzlich bis zu 20 Jahre (§ 40 Patentloven) geschützt werden. Die Gebühren nach dem Patentgesetz richten sich insbesondere nach Kapitel 1 und 3 der Gebührenordnung des norwegischen Patentamtes (Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter).
Patente werden beim norwegischen Patentamt (Patentstyret) beantragt (§ 7 Patentloven). Dieses bietet auch weiterführende Informationen auf Norwegisch und Englisch.
 


 Markenrecht


Rechtsgrundlage für das norwegische Markenrecht ist insbesondere das Markengesetz (Varemerkeloven) und die Markenverordnung (Varemerkeforskriften).
Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre (§ 32 Varemærkeloven). Sie kann beliebige Male um weitere 10 Jahre verlängert werden (§§ 32 und 33 Varemærkeloven), sofern die Gebühren entrichtet werden. Die Gebühren nach dem Markengesetz richten sich insbesondere nach Kapitel 1 und 2 der Gebührenordnung des norwegischen Patentamtes (Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter).
Marken werden beim norwegischen Patentamt (Patentstyret) registriert (§ 12 Varemærkeloven)). Dieses bietet auch weiterführende Informationen auf Norwegisch und Englisch.
 


 Geschmacksmuster / eingetragene Designs


Rechtsgrundlage für das norwegische Geschmacksmusterrecht ist insbesondere das Designgesetz (Designloven) und die Designverordnung (Designforskriften).
Sofern die Gebühren bezahlt werden, können Designs bis zu 25 Jahre (§§ 23 und 24 Designloven) geschützt werden. Die Gebühren nach dem Designgesetz richten sich insbesondere nach Kapitel 1 und 4 der Gebührenordnung des norwegischen Patentamtes (Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter).
Designs werden beim norwegischen Patentamt (Patentstyret) registriert (§ 13 Designloven). Dieses bietet auch weiterführende Informationen auf Norwegisch und Englisch.
 


 Internationale Übereinkommen


Norwegen ist zwar kein Mitgliedstaat der EU, hat aber nicht zuletzt im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) seine Vorschriften an die gängigen europäischen Standards angepasst.
Norwegen ist darüber hinaus Mitglied der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization (WIPO) / Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)).
Seit dem 1.1.2008 ist Norwegen auch Vertragsstaat des Europäisches Patentübereinkommens (EPÜ). Um Rechtsschutz auch in Norwegen zu entfalten, ist es für ein Europäisches Patent daher wichtig, dass es nach dem Beitrittsdatum Norwegens zum EPÜ beantragt wurde. Wurde hingegen der Europäische Patentschutz nach dem EPÜ bereits vor dem 1.1.2008 beantragt, das Verfahren jedoch erst nach dem Beitritt Norwegens abgeschlossen, erstreckt sich die Wirkung des Europäischen Patentes noch nicht automatisch auch auf Norwegen; in diesem Falle muss der nationale Patentschutz zusätzlich in Norwegen beantragt werden.
Zudem ist Norwegen an den wichtigsten internationalen Verträgen zum Schutz geistigen und gewerblichen Eigentums beteiligt, so beispielsweise:
	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (PVÜ))
	Klassifikationsübereinkommen von Nizza (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)
	Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty (PCT)),
	Straßburger Abkommen über die Internationale Patentklassifikation (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (IPC)) und
	des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs).
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
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